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tischen Unternehmern umgesetzt. Ein Be-
scheid Stufe II brauchte deshalb nicht
eingeleitet zu werden. Das Stufenplan-
verfahren wurde abgeschlossen.
Somit gelten für Arzneimittel mit den
oben aufgeführten Wirkstoffen die oben
ausgewiesenen Anwendungsgebiete, wel-
che auch aus den jeweiligen Fach- und
Gebrauchsinformationen dieser Arznei-
mittel zu entnehmen sind.
Eine Prophylaxe beziehungsweise die
Therapie des Fieberkrampfes gehört
nicht zu den oben ausgewiesenen An-
wendungsgebieten.
Wenn unter einer „präepileptischen Dia-
tese“ die unmittelbare Bereitschaft des
Organismus auf einen epileptischen An-
fall zu verstehen ist, würde die Therapie
derselben durch die oben aufgeführten
Anwendungsgebiete gedeckt sein!“

Anmerkung der Redaktion 
des Informationsblattes der Säch-
sischen Landesapothekerkammer

Die Gesellschaft für Neuropädiatrie em-
pfiehlt in ihrer Leitlinie „Unkompli-
zierte und komplizierte Fieberkrämp-
fe“ folgende Maßnahmen zur Thera-
pie eines akuten Fieberkrampfes:
■ Anfallssymptomatik registrieren,

Verletzungen und Aspiration 
verhindern, Fieber senken.

■ Bei Anfallsdauer über 2 - 3 Minuten 
„Erste Hilfe“ durch Eltern oder 
Betreuer: Diazepam flüssig rektal 
0,5 - 0,7 mg/kg, bei Säuglingen auch  
Chloralhydrat rektal 100 mg/kg.

■ Im prolongierten Anfall oder Status 
Lorarzepam, Clonazepam, Diazepam 
oder Phenobarbital i.v., Midazolam  

i.v. in Intubationsbereitschaft.    
Lorazepam und Midazolam können 
gegebenenfalls auch rektal oder 
nasal verabreicht werden.

Informationen zu Prophylaxe und Diagnos-
tik siehe www.uni-duesseldorf.de/WWW/
AWMF/II/pneur-05.htm oder Deutsche Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugendmedi-
zin. Leitlinien Kinderheilkunde und Ju-
gendmedizin. Verlag Urban und Fischer,
München 2000.
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